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Antwort
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Dahmen, Linda Heitmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion
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Stand und Perspektiven zur Entbiirokratisierung und Digitalisierung der
Heilmittelverordnung

Vorbemerkung der Fragesteller

Heilmittelerbringer sind nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts
verpflichtet, drztliche und zahnérztliche Heilmittelverordnungen vor der Leis-
tungserbringung auf Vollstédndigkeit und Plausibilitidt zu priifen. Werden Ver-
ordnungen von den gesetzlichen Krankenkassen als fehlerhaft oder unvoll-
stindig bewertet, kann dies zu Kiirzungen der Vergiitung (Retaxationen) fiih-
ren. In solchen Fillen werden bereits erbrachte Leistungen ganz oder teilweise
nicht erstattet.

Nach Angaben des Heilmittelinformationssystems der gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV) werden aktuell rund 39 Millionen Heilmittelverordnun-
gen jahrlich ausgestellt (vgl. GKV-Heilmittel-Schnellinformation fiir Deutsch-
land, Januar bis Dezember 2024, abrufbar unter www.gkv-heilmittel.de/medi
a/dokumente/his_statistiken/2024 _04/Bundesbericht-HIS-Bericht 20240
4 .pdf). Um die Abrechenbarkeit dieser Verordnungen sicherzustellen und for-
male Fehler korrigieren zu kdnnen, haben die maBigeblichen Heilmittelverbén-
de und der GKV-Spitzenverband im Rahmen ihrer Bundesrahmenvertrage um-
fangreiche Regelungen vereinbart. Diese enthalten detaillierte Vorgaben zur
Abrechenbarkeit von Heilmittelverordnungen, zu Korrekturmdglichkeiten so-
wie zu Form und Zeitpunkt entsprechender Anderungen.

Riickmeldungen aus der Versorgungspraxis zeigen jedoch, dass fehlerhafte
oder unvollstindige Verordnungen weiterhin in erheblichem Umfang vorkom-
men und deren Korrektur fiir Heilmittelerbringer mit einem betrachtlichen ad-
ministrativen Aufwand verbunden ist. Dieser Aufwand betrifft nicht nur die
Priifung und Korrektur der Verordnungen, sondern reduziert in vielen Heilmit-
telpraxen auch die fiir die Patientinnen und Patienten verfiigbare Therapiezeit
und kann zu wirtschaftlichen Nachteilen fithren. Vor dem Hintergrund wach-
sender Versorgungsbedarfe und eines zunehmenden Fachkrédftemangels im
Gesundheitswesen kommt der wirksamen Reduzierung vermeidbarer biirokra-
tischer Belastungen daher besondere Bedeutung zu.

Dem Gesetzgeber ist diese Problematik seit lingerem bekannt. Mit dem GKV-
Versorgungsstirkungsgesetz wurde daher bereits im Jahr 2015 der § 73 Ab-
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satz 10 des Fiinften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) eingefiihrt. Danach
diirfen Vertragsdrztinnen und Vertragsirzte fir die Verordnung von Heilmit-
teln nur solche elektronischen Programme nutzen, die insbesondere die Vor-
gaben der Heilmittel-Richtlinie sowie weitere verordnungsrelevante Informa-
tionen enthalten und von der Kassenédrztlichen Bundesvereinigung zugelassen
sind. Nach der Gesetzesbegriindung sollte hierdurch insbesondere vermieden
werden, dass formale Fehler bereits bei der Ausstellung von Heilmittelverord-
nungen entstehen. Berichte aus der Versorgungspraxis zeigen jedoch, dass feh-
lerhafte oder unvollstdndige Verordnungen weiterhin in nennenswertem Um-
fang auftreten.

Parallel dazu erarbeitet die gematik Spezifikationen fiir eine elektronische
Heilmittelverordnung im Rahmen der Telematikinfrastruktur. Mit der geplan-
ten Einfiihrung elektronischer Verordnungen verbinden viele Heilmittelerbrin-
ger die Erwartung, dass biirokratische Aufwinde im Zusammenhang mit der
Ausstellung, Priifung und Abrechnung von Heilmittelverordnungen reduziert
werden konnen. Inwieweit die elektronische Verordnung kiinftig tatsdchlich zu
einer spiirbaren Entlastung in der Versorgungspraxis beitragen wird, bleibt
derzeit abzuwarten.

1. Wie bewertet die Bundesregierung die Wirksamkeit der in § 73 Ab-
satz 10 SGB V vorgesehenen Regelungen im Hinblick auf die Vermei-
dung formaler Fehler bei Heilmittelverordnungen?

Die Anzahl der beim Bundesministerium fiir Gesundheit eingehenden Be-
schwerden von Heilmittelerbringern sowie deren Verbidnden im Zusammen-
hang mit fehlerhaften Heilmittelverordnungen sind mit Einfiihrung der Vor-
gaben des § 73 Absatz 10 des Fiinften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) deut-
lich zuriickgegangen. Dieser Riickgang l4sst nach Auffassung der Bundesregie-
rung den Schluss zu, dass die mit dem GKV-Versorgungsstirkungsgesetz
(GKV-VSGQG) eingefiihrte Verpflichtung fiir Vertragsarztinnen und Vertragsirzte,
ausschlieBlich von der Kassenérztlichen Bundesvereinigung (KBV) zugelasse-
ne Praxisverwaltungssoftware zu nutzen, die intendierten positiven Wirkungen
entfaltet. Durch die systemseitige Integration der Vorgaben der Heilmittel-
Richtlinie, der Informationen zu besonderen Verordnungsbedarfen gemaf
§ 106b Absatz 2 Satz 4 SGB V sowie der Besonderheiten aus den Vertridgen zur
Blankoverordnung gemifB § 125a SGB V wird eine prézise und rechtssichere
Verordnungserstellung unterstiitzt. Eine Konkretisierung erfolgt im Anforde-
rungskatalog nach § 73 SGB V fiir solche elektronischen Programme, die in der
vertragsérztlichen Versorgung zur Verordnung von Heilmitteln zum FEinsatz
kommen. Dort haben die KBV und der GKV-Spitzenverband (GKV-SV) Ein-
zelheiten zur Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtung geregelt (vgl. An-
lage 29 des Bundesmantelvertrags gemil3 § 82 SGB V). Hiernach priift die
Software, ob die Verordnung nach MalBigabe des Anforderungskatalogs voll-
stindig ausgefiillt wurde und gibt Hinweise auf nicht ordnungsgeméif befiillte
Felder. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Anwenderin oder der An-
wender auf nicht vollstdndige oder fehlerhaft ausgestellte Verordnungen grund-
sitzlich hingewiesen wird. Gleichzeitig bedarf es jedoch der Moglichkeit, auch
unvollstidndig ausgefiillte Verordnungen auszudrucken, da eine handschriftliche
Befiillung in Einzelfdllen erforderlich und zuldssig ist, zum Beispiel im Falle
von Hausbesuchen. Zertifizierte Softwareanwendungen unterstiitzen durch ent-
sprechende Priiffunktionen somit die ordnungsgeméfe Ausstellung von Heil-
mittelverordnungen. Eine vollstdndige Vermeidung fehlerhafter oder unvoll-
standig ausgefiillter Verordnungen kann jedoch angesichts erforderlicher Aus-
nahmekonstellationen zur Sicherstellung der Versorgung (wie zum Beispiel
Hausbesuche), nicht gewéhrleistet werden.
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2. Welche Informationen liegen der Bundesregierung dartiber vor, in wel-
chem Umfang Warn- oder Fehlermeldungen der eingesetzten Praxissoft-
ware im Zusammenhang mit Heilmittelverordnungen technisch iibergan-
gen werden konnen oder in der Praxis iibergangen werden?

3. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung iiber die Héaufigkeit
formaler oder inhaltlicher Fehler bei Heilmittelverordnungen vor, und
wie viele Heilmittelverordnungen miissen nach Kenntnis der Bundes-
regierung jahrlich aufgrund solcher Fehler korrigiert werden?

4. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung iiber den zeitlichen Auf-
wand, der in Heilmittelpraxen durchschnittlich fiir die Priifung sowie ge-
gebenenfalls notwendige Korrektur von Heilmittelverordnungen entsteht,
und welche Auswirkungen hat dieser Priif- und Korrekturaufwand auf
die verfligbaren Behandlungskapazitdten in Heilmittelpraxen?

5. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung der wirtschaftliche
Schaden, der Heilmittelerbringern durch Retaxationen infolge fehlerhaf-
ter oder unvollstdndiger Heilmittelverordnungen entsteht?

6. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung iiber die Anzahl, Griin-
de und Hohe von Retaxationen bei Heilmittelerbringern aufgrund fehler-
hafter oder unvollstdndiger Heilmittelverordnungen vor?

7. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung iiber den Umfang und
den organisatorischen Aufwand der Priifung von Heilmittelverordnungen
aufseiten der gesetzlichen Krankenkassen vor, und wie hoch sind nach
Kenntnis der Bundesregierung die jahrlichen Kosten, die den gesetzli-
chen Krankenkassen im Zusammenhang mit der Priifung und Bearbei-
tung von Heilmittelverordnungen entstehen?

Die Fragen 2 bis 7 werden gemeinsam beantwortet.

Der Bundesregierung und auch den befragten Organisationen der Selbstverwal-
tungspartner liegen keine Zahlen zur Haufigkeit formaler oder inhaltlicher Feh-
ler bei Heilmittelverordnungen vor. Es werden hierzu keine entsprechenden Da-
ten systematisch erhoben.

Im Rahmen der Befragungen der nicht repriasentativen Evaluation der Heilmit-
tel-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (www.g-ba.de/downloads/
17-98-6058/2026-03-18 HeilM-RL _Evaluationsbericht- Heilmittelkatalog.pdf)
wurde von Anderungs- und Korrekturbedarf sowie von Neuausstellungen von
Verordnungen berichtet. Dariiber hinaus werden dort Riickfragen zwischen
Leistungserbringenden und verordnenden Arztpraxen, zusétzlicher Verwal-
tungsaufwand sowie Verzogerungen bei Beginn der Heilmittelbehandlung be-
schrieben. Ziel der Evaluation war es, die Auswirkungen der Reform der Heil-
mittel-Richtlinie sowie deren Wahrnehmung und Umsetzung in der Versor-
gungspraxis zu untersuchen. Eine gesonderte Untersuchung zu fehlerhaft aus-
gestellten Heilmittelverordnungen oder hieraus resultierenden Retaxationen
war nicht Gegenstand der Evaluation. Die geschilderten Sachverhalte kénnen
auch auf fachlichem Abstimmungsbedarf, moglichen Fristenregelungen oder
weiteren Rahmenbedingungen der Heilmittelversorgung beruhen.
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8. Welche Maflnahmen hélt die Bundesregierung bis zur Einfiihrung der
elektronischen Heilmittelverordnung fiir geeignet, um die formalen An-
forderungen an Heilmittelverordnungen zu vereinfachen und den damit
verbundenen Priif- und Verwaltungsaufwand zu reduzieren?

MaBnahmen zur weiteren Vereinfachung der Anforderungen an Heilmittelver-
ordnungen sowie zur Reduzierung des hiermit verbundenen Priif- und Verwal-
tungsaufwand fallen in den Zustindigkeitsbereich der gemeinsamen Selbstver-
waltung. Die néhere Ausgestaltung der Heilmittel-Richtlinie obliegt dem Ge-
meinsamen Bundesausschuss im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

9. Welche zeitliche Planung verfolgt die Bundesregierung derzeit hinsicht-
lich der verpflichtenden Einfithrung der elektronischen Heilmittelverord-
nung?

Der Referentenentwurf des Gesetzes flir Daten und digitale Innovation im Ge-
sundheitswesen (GeDIG) sieht vor, dass Heilmittelerbringer ab dem 1. Juni
2029 verpflichtet werden, Verordnungen von Heilmitteln elektronisch auszu-
stellen. Um elektronische Verordnungen abrufen und bereits friihzeitig elektro-
nisch iiber die Anwendung Kommunikation im Medizinwesen (KIM) kommu-
nizieren zu konnen, miissen sich Heilmittelerbringer ab dem 1. Oktober 2027
an die Telematikinfrastruktur anschlieBen.

10. Welche Schritte und Meilensteine sind nach Kenntnis der Bundesregie-
rung derzeit im Rahmen der Einfiihrung einer elektronischen Heilmittel-
verordnung vorgesehen?

Die gematik hat ein etabliertes und standardisiertes Vorgehen zur Erarbeitung
und Einfiihrung von Anwendungen. Dieses kommt auch bei der Heilmittelver-
ordnung zur Anwendung. Dazu gehort die Erarbeitung eines Fachkonzeptes,
einer technischen Spezifikation, einer Umsetzungsphase durch die Industrie-
partner — zentral am Fachdienst sowie dezentral in der Software der Leistungs-
erbringer — und eine Pilotierung in den Modellregionen.

11. Wie ist nach Kenntnis der Bundesregierung der aktuelle Entwicklungs-
stand der gematik hinsichtlich der Spezifikationen fiir eine elektronische
Heilmittelverordnung?

Derzeit wird das fachliche Konzept zu Heilmittelverordnungen mit den Gesell-
schaftern der gematik und den maf3geblichen Berufsverbidnden aus dem Heil-
mittelbereich erarbeitet. Geplant ist laut dem aktuellen Verfahrensplan der ge-
matik die Veroffentlichung des Fachkonzeptes im Sommer 2026, abrufbar unter
fachportal.gematik.de/telematikinfrastruktur/roadmap.

12. Welche Informationen liegen der Bundesregierung dariiber vor, wann,
wie hdufig und mit welchen Teilnehmern (z. B. Heilmittelerbringer, Ver-
biande, Krankenkassen, Softwareanbieter oder Abrechnungszentren)
Workshops oder Abstimmungen der gematik durchgefiihrt wurden, und
welche Ergebnisse oder Zwischenergebnisse hierbei erzielt wurden?

Zur Erarbeitung des fachlichen Konzepts zu Heilmittelverordnungen finden
regelmiBige Treffen mit den Gesellschaftern der gematik und den mafgeb-
lichen Berufsverbianden aus dem Heilmittelbereich statt. Das Ergebnis der Tref-
fen ist ein gemeinsam erarbeitetes und von den Gesellschaftern freigegebenes
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Fachkonzept inklusive Soll-Prozessmodell, Demonstratoren und die Beschrei-
bung der verschiedenen Anwendungsfille. Begleitend dazu fiihrt die gematik
sogenannte Co-Creation-Runden mit den Industrieverbdnden durch, um die
Umsetzbarkeit des fachlichen Konzeptes sicherzustellen.

13. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung dariiber vor, in wel-
chem Umfang bestehende Praxissoftware der Heilmittelerbringer die
elektronische Heilmittelverordnung technisch unterstiitzen wird und
welche Maflnahmen vorgesehen sind, um Interoperabilitdt und Praxis-
tauglichkeit sicherzustellen?

Die Heilmittelsoftwareunternechmen werden im Rahmen der sogenannten Co-
Creation frithzeitig auf die Umstellung auf die elektronischen Heilmittelverord-
nung vorbereitet. Mit Nutzern validierte Demonstratoren in fiktiven Primérsys-
temen geben den Softwareunternehmen begleitend zu der technischen Spezifi-
kation eine Vorlage, wie eine praxistaugliche Umsetzung der elektronischen
Heilmittelverordnung in der Software aussehen kann. Wie bereits auch bei an-
deren elektronischen Verordnungen wird die gematik die Umsetzung der tech-
nischen Spezifikation durch die Industrie begleiten und beispielsweise soge-
nannte Konnektathons veranstalten, um die Interoperabilitit sicherzustellen.
Ein verpflichtendes Zertifizierungsverfahren gibt es im Heilmittelsoftware-
markt bisher nicht. Die gematik bietet ein Bestdtigungsverfahren an, mit wel-
chem die Hersteller die korrekte Umsetzung der Schnittstelle priifen konnen.

14. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung dariiber vor, wie hoch
der Anteil der Heilmittelerbringer ist, die derzeit iiber einen elektroni-
schen Heilberufeausweis (eHBA) verfligen, und wie verteilt sich dieser
Anteil nach Heilmittelbereichen (u. a. Physiotherapie, Ergotherapie, Lo-
gopidie, Podologie)?

Es wird auf die Zahlen des elektronischen Gesundheitsberuferegisters (¢GBR)
der Lander verwiesen, abrufbar unter www.bezreg-muenster.de/themen/gesund
heit-und-soziales/elektronisches-gesundheitsberuferegister-egbr/egbr-dashb
oard.

Zum 30. April 2026 lagen dem eGBR folgende Antrige vor:

Berufsgruppe Anzahl Antriige

Altenpflegerinnen und Altenpfleger 16 627
Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger 13 220
Hebammen 1002
Pflegefachpersonen 413
Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten 16 220
Notfallsanititerinnen und Notfallsanitéter 274
Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten 3956
Logopéddinnen und Logopdden 2823
Podologinnen und Podologen 1431
Diitassistentinnen und Diitassistenten 28
Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen sowie Masseure und 335
medizinische Bademeister

Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer der Stimm-, Sprech-, 432
Sprach- und Schluck-Therapie

Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer der Erndhrungstherapie 3
Gesamt 56 764
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Bei der Bewertung der Zahlen ist zu beriicksichtigen, dass die Finanzierungs-
vereinbarungen der Verbande der Leistungserbringer mit dem GKV-SV vorse-
hen, dass nur der Teil der Beschiftigten einen elektronischen Heilberufsausweis
(HBA) erhilt, der diesen auch bendtigt. Entsprechend liegen der Bundesregie-
rung auch keine Zahlen dariiber vor, welcher Teil der Heilmittelerbringer be-
reits ausgestattet wurde.

15. Priift die Bundesregierung eine verpflichtende Ausstattung von Heil-
mittelerbringern mit einem elektronischen Heilberufeausweis im Zusam-
menhang mit Anwendungen der Telematikinfrastruktur, insbesondere der
elektronischen Heilmittelverordnung, und wenn ja, mit welchem Zeit-
plan?

Um elektronische Verordnungen abrufen zu kénnen, miissen sich Heilmittel-
erbringer ab dem 1. Oktober 2027 an die Telematikinfrastruktur anschlieen.
Dies beinhaltet die entsprechende Ausstattung mit HBA und Praxis- und Insti-
tutionsausweis (SMC-B).

16. Welche MaBnahmen plant die Bundesregierung, um Heilmittelerbringer
und Praxispersonal auf die Nutzung der elektronischen Heilmittelverord-
nung vorzubereiten und den biirokratischen Aufwand bei der Einfithrung
zu minimieren?

Zur Vorbereitung auf die Einfiihrung des E-Rezepts fiir Heilmittel miissen sich
die entsprechenden Leistungserbringer vorab an die Telematikinfrastruktur an-
schlieBen. Vor der Verpflichtung wird es dariiber hinaus auch eine Pilotierung
der Anwendung geben, sodass den Verbanden und der Industrie geniigend Zeit
bleibt, um entsprechende Schulungsformate zu entwickeln.

17. Welche Auswirkungen hat nach Einschitzung der Bundesregierung die
Verschiebung der verpflichtenden Anbindung von Heilmittelerbringern
an die Telematikinfrastruktur vom 1. Januar 2026 auf den 1. Oktober
2027 auf den Zeitplan zur Einfiihrung der elektronischen Heilmittelver-
ordnung?

Es wird auf die Antwort zu Frage 9 verwiesen. Die Verschiebung ergibt sich
aus der aktuellen Planung fiir eine Umsetzung des E-Rezepts fiir Heilmittel.

18. Welche Auswirkungen erwartet die Bundesregierung von der Einfiihrung
der elektronischen Heilmittelverordnung im Hinblick auf die Vermei-
dung formaler Fehler bei Heilmittelverordnungen?

19. Welche Auswirkungen erwartet die Bundesregierung von der elektroni-
schen Heilmittelverordnung im Hinblick auf eine Reduzierung biirokrati-
scher Belastungen fiir Heilmittelerbringer?

Die Fragen 18 und 19 werden gemeinsam beantwortet.

Die Einfiihrung der elektronischen Heilmittelverordnung soll dazu beitragen,
den Verordnungsprozess zu vereinfachen und vermeidbare Fehlerquellen zu re-
duzieren. Durch digitale Priif- und Plausibilitdtsfunktionen kdnnen unvollstian-
dige oder nicht plausible Angaben frithzeitiger erkannt und medienbruchbe-
dingte Ubertragungsfehler verringert werden. Zudem kann die elektronische
Heilmittelverordnung perspektivisch zur Verringerung papiergebundener Pro-
zessschritte, zur besseren Lesbarkeit und Verfiigbarkeit von Verordnungsdaten
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sowie zur Reduzierung von Riickfragen und Verwaltungsaufwand bei den an
der Versorgung Beteiligten beitragen. Die tatsdchlichen Entlastungswirkungen
héngen von der technischen Ausgestaltung, der Einbindung in die Praxisver-
waltungssysteme und der Umsetzung in der Versorgungspraxis ab.

20. Welche weiteren gesetzlichen oder regulatorischen Maflnahmen halt die
Bundesregierung gegebenenfalls fiir erforderlich, um Biirokratie im Zu-
sammenhang mit der Ausstellung und Abrechnung von Heilmittelverord-
nungen abzubauen?

Nach derzeitigem Kenntnisstand sieht die Bundesregierung keinen weiteren ge-
setzlichen oder regulatorischen Handlungsbedarf. Im Ubrigen liegen Fragen der
ndheren Ausgestaltung in der Zustdndigkeit der gemeinsamen Selbstverwal-
tung.



Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co. KG, Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstralte 83—91, 12103 Berlin, www.heenemann-druck.de
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Koln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.bundesanzeiger-verlag.de
ISSN 0722-8333

1Z18S.18 UOIS.I8)\ 8LI8LIO{3| 8IP Y2inp PJiM - BUNSSBIGEION



	Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Simone Fischer, Dr. Janosch Dahmen, Linda Heitmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/­DIE GRÜNEN – Drucksache 21/5470 –
	Stand und Perspektiven zur Entbürokratisierung und Digitalisierung der Heilmittelverordnung
	Vorbemerkung der Fragesteller



